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Wichtiger Hinweis der Redaktion 
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Gewährleistung oder Haftung übernehmen. Dies gilt auch für eventuell daraus entstehende Folgeschäden. 
 

 

ANZEIGENSCHLUSS 

für das Amtsblatt am 07.03.2018  

ist der 01.03.2018 um 12.00 Uhr. 
Anzeigen, die später eingehen, können leider nicht 

berücksichtigt werden. 
 

APOTHEKEN – NOTDIENST:                   
 

Fr., 02.03.18 ab 18.00 Uhr bis Fr., 09.03.18, 18.00 Uhr     
Adler Apotheke, Neustädter Str. 9, 91462 Dachsbach 
Telefon: 09163 / 997077 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:   11 6 11 7 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

BEKANNTMACHUNG 
 

des Satzungsbeschlusses über den Bebauungs-

plan  mit integriertem Grünordnungsplan 

„Boxbrunn-nördlich Am Eichholz“ 
 

Der Gemeinderat des Marktes Weisendorf hat in sei-
ner Sitzung vom 19.02.2018 den Bebauungsplan mit 
integriertem Grünordnungsplan „Boxbrunn-nördlich 
Am Eichholz“ in der Fassung vom 19.02.2018 mit Be-
gründung gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als 
Satzung beschlossen. 
 

Das Gebiet des Bebauungsplans umfasst 2.333 qm, 
beinhaltet die Grundstücke Flur-Nrn. 17, 17/1 und 18/1 
der Gemarkung Boxbrunn und ist wie folgt umgrenzt: 
 

Im Norden durch das bebaute Grundstück Flur-Nr. 12. 
 

Im Osten durch das Grundstück Flur-Nr. 16.  
 

Im Süden durch die öffentliche Straße Am Eichholz, 
Flur-Nr. 25. 
 

Im Westen durch das bebaute Grundstück Flur-Nr. 19 
und durch das Grundstück Flur-Nr. 18. 
 

Sämtliche vorgenannte Grundstücke liegen in der 
Gemarkung Boxbrunn. 
 

Für das Bebauungsplanverfahren wird das beschleu-
nigte Verfahren nach § 13 b i.V.m. § 13 a BauGB 
(Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das be-
schleunigte Verfahren) angewandt ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. 
 

Es wird ein allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. Da 
der aktuelle Flächennutzungsplan hier eine geplante 
gemischte Baufläche darstellt, wird der Flächennut-
zungsplan im Rahmen der Berichtigung für das Plan-
gebiet als Wohnbaufläche dargestellt. Als Planungs-
ziel wird eine geordnete städtebauliche Entwicklung 
für die Schaffung von zwei Wohnhäusern angestrebt. 
 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 
3 des Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich bekannt 

gemacht. Der Bebauungsplan tritt mit dieser Be-

kanntmachung in Kraft. 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begrün-
dung bei der Gemeinde im Rathaus Weisendorf, Ger-
bersleite 2, 91085 Weisendorf (Bauamt, I. Stock, 
Zimmer 203/2) zu den allgemeinen Dienststunden 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen 
des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeacht-
lich werden demnach 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans, 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und 

4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfah-
ren beachtlicher Fehler, 
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mängel be-
gründen soll, ist darzulegen. 

 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Da-
nach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach 
den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspru-
ches herbeigeführt wird. 
 

 
 

 

Sonstige Bekanntmachungen 
 

Wir gratulieren 
 

03.03.2018 Herrn Johann Brehm 
Kairlindacher Str. 55 

85 Jahre 

03.03.2018 Frau Gertraud Ex 
Hirschleite 9 

84 Jahre 

06.03.2018 Frau Margareta Dreßel 
Reinersdorfer Str. 7 

88 Jahre 

07.03.2018 Herrn Franz Petter 
Hoderweg 2 

78 Jahre 

07.03.2018 Frau Mathilde Klein 
Siedlerstr. 9 

73 Jahre 

09.03.2018 Frau Babette Wild 
Mönchweg 3 

73 Jahre 

 

Den Jubilaren unsere herzlichsten Glückwünsche! 
 

 

Der Seniorenbeirat informiert 
 

 „Badespaß im Atlantis" 
 

Für Badegäste ab 60 Jahren.  
 

Fahrt mit dem Bürgerbus ins Freizeitbad Atlantis nach 
Herzogenaurach und zurück. (Nur Transferleistung, 
Schwimmbad Benutzung auf eigene Verantwortung). 
 

Wann:    Dienstag, 06. März 2018 
Abfahrt:   13:00 Uhr Mehrzweckhalle Weisendorf 
 

Anmeldung erforderlich unter 09135 / 2775 
(Dieter Goebel – Seniorenbeirat) 
 

- - - - - - - - - - - - 

Wo kann ich Tipps,  Beratung und Informationen 

erhalten? 
 
Der neue Seniorenratgeber des Landkreises ist bei 
uns erhältlich. Bei uns können Sie oder Angehörige  
dazu Fragen stellen. Er enthält Informationen zu vielen 
interessanten Themen. Kommen Sie doch in unsere 

nächste Sprechstunde des Seniorenbeirats. Er berät 
Sie zu diesem und anderen Themen: 
 

Dienstag, den 06.03.2018 von 10:00 bis 11:00 Uhr 

Rathaus Gerbersleite 2, 1. Stock, Zi. 202 
 

An diesem Tag freuen sich unsere Seniorenbeiräte 
Frau Johanna Rath und Herr Dietmar Ströbel auf ihren 
Besuch. 
 

 

Deutsche Rentenversicherung 
 

Zahlung von freiwilligen Beiträgen noch für 2017 

möglich 
 
Freiwillige Beiträge für das Jahr 2017 müssen spätes-
tens bis zum 3. April 2018 eingezahlt sein. Darauf 
weisen die Regionalträger der Deutschen Rentenver-
sicherung in Bayern hin. Freiwillige Beiträge zur Ren-
tenversicherung können in Deutschland lebende Per-
sonen zahlen, die nicht versicherungspflichtig und 
mindestens 16 Jahre alt sind. 
 
Seit dem 1. Januar 2017 können übrigens auch Al-
tersvollrentner bis zum Erreichen der Regelaltersgren-
ze freiwillige Beiträge zahlen, um ihre Rente weiter zu 
erhöhen. Der monatliche Beitrag kann zwischen dem 
Mindestbeitrag von 84,15 Euro und dem Höchstbei-
trag von 1.187,45 Euro in beliebiger Höhe gezahlt 
werden. 
 
Freiwillige Beiträge können wichtig sein, um den Ver-
sicherungsschutz für eine Erwerbsminderungsrente 
aufrecht zu erhalten, die Wartezeit für eine Altersrente 
oder die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen 
für Rehaleistungen zu erfüllen. 
 
Weitere Informationen gibt es bei allen Auskunfts- und 
Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung 
und am kostenlosen Servicetelefon unter:  
0800 1000 480 88. 
 

 

Fundsachen: 

 

Damenfahrrad der Marke KELVIN 

 

Fundamt:   Gemeinde Weisendorf,  

                    Zimmer Nr. 208, Tel. 09135/712018 
 

 

Notfall - Dienst 
der Wasserversorgung des Marktes Weisendorf 

an Wochenenden und Feiertagen 
 

Tel. 01 72 / 81 38 426 
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Der Markt Weisendorf  
(ca. 6700 Einwohner) sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt für die technische 
Führung des gemeindeeigenen Bauhofs 
mit derzeit zehn Beschäftigten eine/n  
 

Nachfolger/in als Bauhofleiter/in 
 

Das Aufgabengebiet ist breitgefächert und um-

fasst insbesondere folgende Aufgaben: 

- Leitung des Bereichs Bauhof und Abwasserbe-
seitigung 

- Führung der engagierten Bauhofmitarbeiter 
- Organisation von Personal-, Fahrzeug-, Geräte- 

und Materialeinsatz bei allen anfallenden Arbei-
ten 

- Eigenverantwortliche Mittelbewirtschaftung für 
Material, Verbrauchsstoffe, Fahrzeuge und Ge-
räte 

- Zusammenarbeit mit der Verwaltung 
 

Arbeitsschwerpunkte des gemeindlichen Bauhofs 

sind: 

- Straßenunterhalt und Winterdienst 
- Organisation des Winterdienstes 
- Grünpflege der gemeindlichen Spielplätze, 

Friedhöfe, Park- und Grünanlagen 
- Unterhalt der Spielplätze und Überprüfung der 

Spielgeräte auf Sicherheit 
- Unterhaltsarbeiten im Bereich der Abwasserbe-

seitigung 
- Bewirtschaftung des unbelasteten Gemeinde-

waldes 
- Unterhalt der Flurwege und Straßengräben 
- Unterhalt der wasserführenden Gräben 
- Kleinere Tiefbauarbeiten sowie Erdbauarbeiten 

bei der Wasserversorgung 
 

Wir erwarten: 

- Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als 
Heizungs- und Sanitärinstallateur (m/w) bzw. An-
lagenmechaniker (m/w) Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik oder in einen Beruf des Bauhaupt- 
und Baunebengewerbe bzw. eine vergleichbare 
Qualifikation (bevorzugt Meister (m/w) oder 
Techniker (m/w)) sowie betriebswirtschaftliche 

Grundkenntnisse 

- Kenntnisse im Bereich Tiefbau  
- Führungs- und Organisationstalent, Entschei-

dungsfreude, Durchsetzungsvermögen, soziale 
Kompetenz und körperliche Belastbarkeit 

- Freundliches und sicheres Auftreten 
- Gute EDV-Kenntnisse (Office-Programme) 
- Hohes Maß an Eigenverantwortung und Selbst-

ständigkeit 
- Mindestens Führerschein der Klasse C1 (Klasse 

3 alt); wünschenswert sind die Klasse C oder CE 
(Klasse 2 alt) 

- Idealerweise Wohnsitz im Gemeindegebiet/ 
Landkreis bzw. im Umkreis von 20 km 

- Bereitschaft zur Rufbereitschaft inklusive Einsät-
zen außerhalb der regulären Arbeitszeit 

- Fort- und Weiterbildungsbereitschaft 
- Teamgeist und gelegentliche Mitarbeit in der Ar-

beitsgruppe 
 

Wir bieten: 

- Eine interessante, vielseitige und verantwor-
tungsvolle Aufgabe 

- Ein angenehmes Arbeitsumfeld und gute Ar-
beitsbedingungen 

- Eine unbefristete Anstellung mit den üblichen 
Sozialleistungen 

- Einweisung durch den Stelleninhaber in der 
Übergangsphase 

- Die Eingruppierung erfolgt leistungsgerecht nach 
TVöD (max. EG 8 TVöD/VKA) 

 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräfti-
gen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Abschluss-

zeugnis der Berufsausbildung, Meisterbrief) bis spä-

testens 27.03.2018 an den Markt Weisendorf, z.Hd. 

Frau Fröhlich, Gerbersleite 2, 91085 Weisendorf. 
Für Auskünfte können Sie Frau Fröhlich unter                
Tel. 09135 7120-12 erreichen. 
 

Reisekosten werden nicht erstattet.  
 

Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, 
dass wir Ihre Unterlagen auch elektronisch erfassen 
und bis zu sechs Monate nach der Besetzung der 
Stelle aufbewahren. 
 

 

!!! Wiedereröffnung !!! Wiedereröffnung!!! 
 

Das Kindergärtchen Weisendorf wird im September 
2018 wieder eröffnet und es können ab sofort Kinder 
ab 22 Monaten angemeldet werden. Wir singen, spie-
len, basteln, turnen gemeinsam & genießen die kleine 
Vorstufe des Kindergartens sowie vieles mehr. 
 

Unsere neuen Räumlichkeiten befinden sich in den 

VHS Räumen in der Grundschule 1, Weisendorf 
 

Geöffnet:  
Dienstag und Donnerstag von 9:00 Uhr bis 11:30 Uhr 
 

Tel.: 09135/4310998, Mob.: 0176/64622771 
monja.gierden@gmx.de 
 

Es freut sich auf euch das Team vom Kindergärtchen 
Weisendorf. 
 

 

Jobcenter in Höchstadt im März zwei Tage ge-

schlossen 
Fortbildung vom 5. bis 07. März 2018. 
Wegen einer Fortbildung ist das Jobcenter in 
Höchstadt vom Mo., 05.03. bis einschließlich                          
Mi., 07.03.2018 nicht besetzt. In dieser Zeit werden 
keine Beratungstermine vergeben und keine Auskünf-
te erteilt. Unterlagen können jedoch abgegeben wer-
den. In dringenden Fällen ist das Jobcenter in Erlan-
gen, Strümpellstr. 14 oder die Service-Telefonie unter 
09131/711-109 zu erreichen. 
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Fundsachen Grundschule und Schulturnhalle 
 

Anz. Bezeichnung 
1 Paar Puma Turnschuhe  
2 Schals 
18 Mützen 
1 Strickjacke blau 
 Verschiedene Handschuhe 
1  Pulli 
1  Jeans 
1 Trainingshose Adidas  
1 Trainingsjacke Adidas 
2 Kurze Hosen (Adidas, Jako) 
1 Unterhemd Gr. 134/140 
1 Kinderuhr (S. Oliver) 
1 Damenuhr schwarz 
1 Herrenuhr (Chronique) 
1 Silberner Ohrring mit Tieranhänger 
 

Aufbewahrung bis 26.03.2018 anschl. Sammlung  
Fundamt:   Gemeinde Weisendorf,  
Zimmer Nr. 208, Tel. 09135/7120-18   
 

- - - - - - - - - - - - 
 

Fundsachen Mehrzweckhalle  
 

Anz. Bezeichnung 
1 Rucksack lila 
1 Stretch Pulli schwarz Gr. M 
1 Pulli grau Gr. 164 
1 Pulli schwarz 
1 ASV T-Shirt Gr. 140 
1 Weste grau Gr. 116 
1  Leggins schwarz 
1  Strickjacke blau 
1 Strickjacke grau 
1 Strickjacke dunkelgrau Gr. 158/164 
1 Kurze Sporthose blau Gr. 122/128 
1 Regenmantel gelb 
1 Jogginghose grau Gr. 116 
 

Aufbewahrung bis 26.03.2018 anschl. Sammlung  
Fundamt:   Gemeinde Weisendorf,  
Zimmer Nr. 208, Tel. 09135/7120-18 
 

 

Männer- und Frauenbilder in den Medien 
Infoabend mit Erlanger Medienwissenschaftler am              
5. März. 

 

Herzogenaurach. Wie Männer und Frauen in Medien, 
Film, Fernsehen und Computerspielen dargestellt sind 
und wie sie auf Jugendliche wirken sollen – darüber 
spricht Medienwissenschaftler Peter Podrez am Mon-

tag, 5. März 2018 um 19:30 Uhr im Jugendhaus ra-
batz in Herzogenaurach. Vornehmlich richtet sich der 
Vortrag an Eltern, Lehrkräfte und Fachpersonal der 
Jugendarbeit, weitere Interessierte sind herzlich einge-
laden. Eintritt ist frei. Die Arbeitskreise Mädchen und 
Jungenarbeit im Landkreis Erlangen-Höchstadt orga-
nisieren diese Veranstaltung.  
 

 

Caritas Aktuell 
 

Idogo im KontaktCafé: 02.03.2018, 14:00 - 16:00 

Uhr 
Qi Gong mit dem Stab ist ein leicht zu erlernendes 
Übungssystem. Einfache Bewegungen bringen den 
Körper und den Geist schnell zur Ruhe. Mit nur weni-
gen Minuten Übungszeit steigern Sie Ihr körperliches 
und psychisches Wohlbefinden. Die Übungen lösen 
Verspannungen und verbessern die Koordination. Mit 
Barbara Metzger, Autorisierte Qi Gong Lehrerin, Aner-

kannt von der ZPP. Ohne Anmeldung; Pfarrzentrum 
St. Stephanus, Hauptstraße 21, Adelsdorf. 

 

Rechtliche Informationen zum Thema Trennung 

Dienstag, 06.03.2018, 19:00 Uhr 
Trennungsunterhalt, Kindesunterhalt, Wohnung, 
Hausrat und Verträge – all diese Themen werden an 
diesem Abend von der Referentin behandelt. Ein An-
gebot der Caritas Sozialen Beratung. 
Ref.: Petra Schuster, Fachanwältin Familienrecht 
Ort: Haus der Caritas, Steinwegstraße 2, Höchstadt; 
Info, Tel.: 09131 / 88 56 0. 

Anmeldung erforderlich 

 

Rechtliche Informationen zum Thema Scheidung 

Dienstag, 13.03.2018, 19:00 Uhr 
Vermögensausgleich, nachehelicher Unterhalt, Zah-
lungsverpflichtungen und einiges mehr werden von 
der Referentin angesprochen und erklärt. Ein Angebot 
der Caritas Sozialen Beratung. 
Ort: Haus der Caritas, Steinwegstraße 2, Höchstadt; 
Info, Tel.: 09131 / 88 56 0. 
Referentin: Petra Schuster, Fachanwältin Familien-
recht 

Anmeldung erforderlich 

 

 
                                Zukunft braucht Menschlichkeit 

Ortsverband 
                                 Seebachgrund-Großenseebach 

 
Sehr geehrte Damen u. Herren  -  liebe Mitglieder!  

Bus-Abholung für die Messenfahrt am Mittwoch, den 
28.02.2018; VdK-Mitglieder haben freien Eintritt.  
 
Weisendorf Hst. Erlanger Str. Abfahrt 12.15 Uhr 
Reinersdorf 12.17 Uhr, Kairlindach 12.19 Uhr,  
Neuenbürg 12.22 Uhr 
 
Termin-Ankündigung: 

VdK-Info-Nachmittag am Mittwoch 14.03.2018 im 

FSV Sporth Gr.seebach, Beginn 14.30 h 

Thema: „Erste Hilfe – speziell bei Senioren -innen“ 

 

Eintritt frei – auch Nichtmitglieder sind uns herz-

lich willkommen. 
 
Auskunft erteilen  

Valentin Schaub . 1.Vors. - Tel 09135 547 oder 

Brigitte Schmitt – Frauenbeauftragte – Tel. 09135 947 
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AKTIVSENIOREN TEILEN IHR WISSEN 

 

Ehrenamtliche geben Existenzgründern und Un-

ternehmern Gratis-Tipps 
 
Einen Beratungstag für Existenzgründer und Unter-
nehmer bieten die AKTIVSENIOREN BAYERN am 

Montag, 5. März 2018 von 14 bis 17 Uhr im Landrats-
amt in Erlangen an. 
 
Im Landratsamt, Dreikönigstr. 6-8, stellen die lebens- 
und berufserfahrenen Experten freiwillig, ehrenamtlich 
und honorarfrei ihre Dienste zur Verfügung. Die AK-
TIVSENIOREN sind als gemeinnützig anerkannt, ihr 
Spektrum ist breit: Es reicht von Außenhandels-
Angelegenheiten sowie Planungs- und Finanzierungs-
fragen über Rechnungswesen, Organisation, Planung 
und Vertrieb bis hin zu Absatz, Marketing und Design, 
sowie Existenzgründung (Businessplan) und Existenz-
Erhaltung. 
 
Die AKTIVSENIOREN leisten allerdings keine Rechts- 
und Steuerberatung, sondern geben aus ihrer Erfah-
rung und der daraus resultierenden Sichtweise kriti-
sche und konstruktive Hinweise. 
 
Termine können vorab vereinbart werden unter Tel. 

09131 / 80 32 04 bei Herr Thomas Wächtler, Wirt-

schaftsförderer im Landratsamt Erlangen-

Höchstadt. Dort gibt es auch weitere Informationen. 
 

 

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 

SITZUNG DES MARKTGEMEINDERATES 
 

 
Sitzungsdatum: Montag, 19.02.2018 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ende 21:10 Uhr 
Ort: im Sitzungssaal des Rathauses 

 

 
TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift  
2. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefass-

ten Beschlüsse 
 

3. Antrag der CSU-Fraktion Weisendorf; Antrag "sozia-
ler Wohnungsbau in Weisendorf" 

 

4. Gründung/Beteiligung an der GEWO Land GmbH; 
Beteiligung des Marktes Weisendorf 

 

5. Neubau einer Ballsporthalle; Vorstellung der Einspa-
rungspotentiale 

 

6. Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan 
"Boxbrunn-nördlich Am Eichholz" 

 

6.1 Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan 
"Boxbrunn-nördlich Am Eichholz"; Beschlussfassung 
über die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB 

 

6.2 Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan 
"Boxbrunn-nördlich Am Eichholz"; Satzungsbe-
schluss 

 

7. 20. Änderung des Regionalplans Region Nürnberg 
(7); Redaktionelle Anpassung des Regionalplans; 
Streichung von (Teil-)kapiteln des Regionalplans; 
Änderung Teilkapitel Landschaftliche Vorbehaltsge-
biete (bisher: BI 1.3.1, künftig 7.1.3.1); Änderung 
Teilkapitel Regionale Grünzüge (bisher: BI 2.1, künf-
tig: 7.1.3.2); Neuaufnahme Teilkapitel Trenngrün 
(künftig: 7.1.3.3) 

 

   
  Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern  
   
Erster Bürgermeister Heinrich Süß eröffnet um 19:00 Uhr 
die öffentliche Sitzung des Marktgemeinderates, begrüßt al-
le Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Marktgemeinderates fest. 
 
Einwände gegen die Tagesordnung 
 
Einwände gegen die Tagesordnung wurden nicht erhoben. 
Die Tagesordnung gilt somit als genehmigt. 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 

 

1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift  

 
Mit der Einladung wurde die Sitzungsniederschrift versandt. 
 
Die Sitzungsniederschrift über die öffentliche Sitzung des 
Marktgemeinderates am 15.01.2018 wird genehmigt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 18  Nein: 0  Anwesend: 18  Persönlich beteiligt: 0  
 
Das Protokoll der nichtöffentlichen Sitzung des 
Marktgemeinderates vom 15.01.2018 wird zur Kenntnis 
während der Sitzung in Umlauf gegeben und gilt als ge-
nehmigt, wenn keine Einwände erhoben werden. 
 

2. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sit-

zung gefassten Beschlüsse 
 

 

Sachverhalt 
 
Es sind keine Bekanntgaben zu veranlassen.   
 

Zur Kenntnis genommen 
 

3. Antrag der CSU-Fraktion Weisendorf; 

Antrag "sozialer Wohnungsbau in Wei-

sendorf" 

 

 

Sachverhalt 
 
Mit Schreiben vom 28.12.2017 (Eingang: 02.01.2018) stellt 
die CSU-Fraktion folgenden Antrag: 
 
Die CSU-Fraktion Weisendorf beantragt, eine/n Vertreter/in 
der GEWOBAU-Land in die nächste Gemeinderatssitzung 
einzuladen, um die in Gründung befindliche Wohnungsbau-
gesellschaft vorzustellen und über einen möglichen Beitritt 
des Marktes Weisendorf zu diskutieren. 
 
Die Begründung des Antrages kann dem beiliegenden An-
trag entnommen werden. Der Antrag wurde zusammen mit 
der Sitzungsladung übermittelt. 
 
Zur Sitzung war ein Vertreter der GEWOBAU-Land anwe-
send.  
 



6 _______________________________________________________________________  Amtsblatt Weisendorf Nr. 9            28.02.2018 

Beschluss 
 
Der Antrag „sozialer Wohnungsbau in Weisendorf“ der 
CSU-Fraktion Weisendorf vom 28.12.2017 (Eingang 
02.01.2018) wird behandelt. Ein/e Vertreter/in der GEWO-
BAU-Land ist zur Sitzung anwesend. 
 
Dem Antrag eine/n Vertreter/in der GEWOBAU-Land in die 
nächste Gemeinderatssitzung einzuladen, um die in Grün-
dung befindliche Wohnungsbaugesellschaft vorzustellen 
und über einen möglichen Beitritt des Marktes Weisendorf 
zu diskutieren wird zugestimmt.  
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja: 18  Nein: 0  Anwesend: 18  Persönlich beteiligt: 0   
 

4. Gründung/Beteiligung an der GEWO 

Land GmbH; Beteiligung des Marktes 

Weisendorf 

 

 

Sachverhalt 
 
Zur Sitzung ist Herr Küchler, als Vertreter der in Gründung 
befindlichen Wohnungsbaugesellschaft GEWO Land GmbH 
anwesend. Er stellt die GEWO Land GmbH vor.  
 
Um bezahlbaren Wohnraum in den Umlandgemeinden der 
Stadt Erlangen zu schaffen wird eine Wohnungsbaugesell-
schaft GEWO Land GmbH gegründet. Der Verband bayeri-
scher Wohnungsbauunternehmer e.V. (VdW) hat das Pro-
jekt fachlich begleitet. 
 
Als Rechtsform wurde eine GmbH gewählt. Herr Küchler er-
läutert die Thematik und Beteiligungsmodalitäten in der Sit-
zung. Die eingehenden Fragen beantwortet er in der Sit-
zung. 
 

Beschluss 
 
Eine Beteiligung (=Gesellschafter) des Marktes Weisendorf 
an der GEWO Land GmbH wird zum nächstmöglichen Zeit-
punkt angestrebt. Der erste Bürgermeister wird ermächtigt 
entsprechende Verhandlungen zu führen.  
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja: 17  Nein: 1  Anwesend: 18  Persönlich beteiligt: 0   
 

5. Neubau einer Ballsporthalle; Vorstellung 

der Einsparungspotentiale 
 

 

Sachverhalt 
 

Das Büro Bär, Stadelmann, Stöcker Architekten, Nürnberg 
hat zusammen mit allen Fachplanern Einsparungsvorschlä-
ge erarbeitet.  
 
Herr Stadelmann, bss Architekten stellt in der Sitzung die 
Einsparungsmöglichkeiten (Stand: 09.02.2018) vor. Dem 
Marktgemeinderat Weisendorf obliegt die Entscheidung 
über die vorzunehmenden Einsparungen.  
 
Der Projektbetreuer, Herr Schäfer ist zur Sitzung ebenfalls 
anwesend.  
 
Die in der Sitzung beschlossenen Einsparungsmöglichkei-
ten werden im Vorentwurf entsprechend eingearbeitet. Alle 
beteiligten Fachplaner sind einzubinden. Das Büro bss Ar-
chitekten wird den Vorentwurf voraussichtlich in der Mai-
Sitzung 2018 zur Entscheidung vorlegen.  
Eine Stellungnahme der Energieagentur Nordbayern ist 
einzuholen.  

Nach eingehender Diskussion wird angeregt über die Ein-
sparungsmöglichkeiten einzeln abzustimmen. 
 

Beschluss 
 

Beschluss I:  
 
Der Marktgemeinderat Weisendorf beschließt beim Gewerk 
Architektur eine Flächenreduzierung (Treppenstufen von 19 
auf 18, Einsparung des Zwischenpodestes, durch eine Ach-
senverringerung, kleineren Mehrzweckraum und kleineren 
Technikraum). 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja: 6  Nein: 12   Anwesend: 18 
 
Dies ist somit abgelehnt. 
 

Beschluss II: 
 
Der Marktgemeinderat Weisendorf beschließt beim Gewerk 
Elektro auf die DALI-Lichtsteuerung mir allen Komponenten 
und Tausch der Aufbauleuchten in den Duschen/WC’s 
durch Downlights zu verzichten. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja: 17 Nein: 1  Anwesend: 18   
 

Beschluss III: 
 
Der Marktgemeinderat Weisendorf beschließt beim Gewerk 
Heizung/Lüftung/Sanitär den Einbau von Deckenlufterhit-
zern anstatt der Schwingbodenheizung in der Sporthalle. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja: 0  Nein: 18  Anwesend: 18   
 
Dies ist somit abgelehnt. 
 

Beschluss IV: 
 
Der Marktgemeinderat Weisendorf beschließt beim Gewerk 
Heizung/Lüftung/Sanitär dass die Lüftung in der Halle ent-
fällt, stattdessen eine Be-/ Entlüftung durch Lüftungsflügel 
erfolgt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja: 0  Nein: 18  Anwesend: 0  
 
Dies ist somit abgelehnt. 
 

Beschluss V: 
 
Der Marktgemeinderat Weisendorf beschließt beim Gewerk 
Statik den Binderabstand von 2,55 m auf 5,1 m zu erhöhen, 
somit wird eine Einsparung erzielt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja: 16  Nein: 2  Anwesend: 18 
 

Beschluss VI: 
   
Der Marktgemeinderat Weisendorf beschließt beim Gewerk 
Bauphysik auf die Akustikabhangdecken in den Fluren und 
den Nebenräumen zu verzichten. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja: 0  Nein: 18  Anwesend: 18 
 
Dies ist somit abgelehnt.  
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Beschluss VII: 
 
Der Marktgemeinderat Weisendorf beschließt folgende Ein-
sparungsmöglichkeiten bei der weiteren Erarbeitung des 
Vorentwurfes zu berücksichtigen: 
- Gewerk Elektro - Verzicht auf die DALI-Lichtsteuerung 

mit allen Komponenten und Tausch der Aufbauleuch-
ten in den Duschen/WC’s durch Downlights  

- Gewerk Statik – Erhöhung des Binderabstandes von 
2,55 m auf 5,1 m. 

 

Abstimmungsergebnis: 
Ja: 17  Nein: 1  Anwesend: 18   
 

Beschluss VIII: 
 
Der Marktgemeinderat Weisendorf beschließt beim Gewerk 
Architektur eine Flächenreduktion des Mehrzweckraumes 
(Achsenreduzierung) von 2,55 m. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja: 12  Nein: 6  Anwesend: 18  Persönlich beteiligt: 0   
 

6. Bebauungsplan mit integriertem Grün-

ordnungsplan "Boxbrunn-nördlich Am 

Eichholz" 

 

 

Zur Kenntnis genommen 
 

6.1 

Bebauungsplan mit integriertem Grün-

ordnungsplan "Boxbrunn-nördlich Am 

Eichholz"; Beschlussfassung über die 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 

Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 

 

Sachverhalt 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes mit integriertem Grün-
ordnungsplan mit Begründung in der Fassung vom 
31.07.2017 wurde gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom 16.08.2017 bis 27.09.2017 öffentlich 
ausgelegt. Auf die Auslegung wurde im Amtsblatt des Mark-
tes Weisendorf Nr. 32 vom 09.08.2017 hingewiesen. 
 
Während der Auslegungsfrist sind die nachfolgenden Stel-
lungnahmen - soweit sie Bedenken und Anregungen bein-
halten – eingegangen. 
 
1. Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Schreiben vom 
26.09.2017 
 
Um die Entwicklungsmöglichkeiten für den Ortsteil 
Boxbrunn aufzuzeigen, wird empfohlen, die geplante städ-
tebauliche Entwicklung von Wohnbauflächen in Richtung 
Osten in dieses Verfahren mit aufzunehmen und den Gel-
tungsbereich zu vergrößern. 
 
Nachzubessern sind in der Begründung fehlende Angaben 
zu dem Bedarf der Planung (Prüfung, dass Potentiale der 
Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen und ein städ-
tebauliches Erfordernis für die Planung gegeben ist).  
 
Hinsichtlich der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
ist kein Änderungsverfahren erforderlich. Der Flächennut-
zungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen. Dies 
soll in der Begründung geändert werden. 
 

Herr Marktgemeinderat Norbert Maier und Herr Walter Fer-
bar waren während des Sachvortrages kurz abwesend.  
 

Beschluss I: 
 
An dem beschlossenen Geltungsbereich des Bebauungs-
planes wird festgehalten. Das östliche angrenzende Gebiet 
wird als geplante  Wohnbaufläche im zukünftigen Flächen-
nutzungsplan dargestellt. Zu gegebener Zeit wird hier ein 
separater Bebauungsplan aufgestellt. Für die Bebauung 
dieser Erweiterungsflächen muss das Wasserrecht für die 
Abwasserbeseitigung gesichert werden. 
 
Ziff. 1 Abs. 3 der Begründung (Ziel und Zweck der Planung, 
Wahl des Planungsverfahrens) wird wie folgt berichtigt: 
 
„Die Aufstellung eines Bebauungsplanes wird erforderlich, 
da die betroffenen Grundstücke derzeit dem Außenbereich 
zuzurechnen sind. Im Ortsteil Boxbrunn stehen auf dem 
Immobilienmarkt aktuell keine Baugrundstücke zur Verfü-
gung. Junge ortsansässige Bürger wollen im Ortsteil bauen. 
Die Gemeinde hatte für die parzellierten Baugrundstücke 
am südöstlichen Ortsrand von Boxbrunn zum Zwecke einer 
Bebauung bereits vor vielen Jahren Wasserhausanschlüs-
se und Kanalhausanschlüsse (für Schmutzwasser) mitver-
legt um die Erschließung sicherzustellen. 
 
Die Planung erfolgt im Sinne einer nachhaltigen städtebau-
lichen Entwicklung, welche die sozialen, wirtschaftlichen 
und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwor-
tung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Ein-
klang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienen-
de sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung 
der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten soll.“ 
 
Ziff. 2 Abs. 4 Satz 2 der Begründung (Darstellung im wirk-
samen Flächennutzungs- und Landschaftsplan) wird wie 
folgt berichtigt: 
 
„Die Änderung von MD-Flächen in WA-Flächen erfolgt in 
der Darstellung des Flächennutzungsplanes im Wege der 
Berichtigung.“ 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja: 18  Nein: 0  Anwesend: 18   
 
2. Wasserwirtschaftsamt Nürnberg, Schreiben vom 
18.09.2017 
 
Das Wasserwirtschaftsamt weist auf fachliche Informatio-
nen und Empfehlungen zu folgenden Themenbereichen hin: 
Abwasserbeseitigung und  Bodenschutz. 
 
Laut dem Bodengutachten ist das Grundstück Flur-Nr. 18/1 
für eine Niederschlagswasserversickerung nur bedingt ge-
eignet. Neubauflächen können erst ausgewiesen werden, 
wenn eine nach den derzeitigen Vorschriften ordnungsge-
mäße Entwässerung nachgewiesen ist. Auf Basis der ge-
nannten Angaben kann nicht beurteilt werden, ob eine ord-
nungsgemäße abwassertechnische Erschließung sicherge-
stellt werden kann. Daher werden  Bedenken gegen die 
Ausweisung des Baugebietes vorgebracht. 
 
Frau Marktgemeinderätin Angelika Tritthart war während 
des Sachvortrages kurz abwesend. 
 

Beschluss II: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Für das Plangebiet besteht eine Trennkanalisation. Für die 
Abwasserbeseitigung einschließlich des Oberflächenwas-
sers wird für den Gesamtort Boxbrunn ein neues Wasser-
recht beantragt. Hierbei wird für den Planbereich die Ablei-
tung des Oberflächenwassers in den nördlichen Weiher 
eingeplant über eine neu zu verlegende öffentliche Abwas-
serleitung die über Dienstbarkeiten auf Privatgrund gesi-
chert wird. 
 
Zur Ableitung des Oberflächenwassers besteht derzeit eine 
private Abwasserleitung mit Ablauf zum nördlichen Weiher. 
Der Bau dieser Leitung erfolgte vor langer Zeit in Eigenre-
gie verschiedener betroffener Grundstückseigentümer. 
Teilweise bestehen für diese Leitung private Grunddienst-
barkeiten. 
 
Für das relativ kleine Plangebiet kann das Niederschlags-
wasser momentan erlaubnisfrei in das Grabensystem süd-
lich  bzw. südöstlich des Plangebietes  eingeleitet werden. 
 
In die Begründung wird unter Ziff 4.1 (städtebauliche Pla-
nung und Festsetzungen) am Ende folgender Absatz auf-
genommen: 
 
„Zur Teilrückhaltung des anfallenden gesammelten Oberflä-
chenwassers sind Zisternen mit großem Rückhaltevolumen 
einzubauen. Bei der Einreichung von Bauanträgen ist ein 
Entwässerungsplan für das Oberflächenwasser einschließ-
lich Zisterne vorzulegen. Dabei muss für das Oberflächen-
wasser ein eigenständiger Revisionsschacht eingebaut 
werden, der alternativ eine Anschlussmöglichkeit an einen 
späteren öffentlichen Oberflächenwasserkanal vorsieht.“ 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja: 18  Nein: 0  Anwesend: 18  Persönlich beteiligt: 0   
 

6.2 

Bebauungsplan mit integriertem Grün-

ordnungsplan "Boxbrunn-nördlich Am 

Eichholz"; Satzungsbeschluss 

 

 

Sachverhalt 
 
Das Bebauungsplanverfahren kann abgeschlossen werden. 
 

Beschluss 
 
Der Marktgemeinderat beschließt den vom Planungsbüro 
Stadt und Land, Neustadt a.d. Aisch ausgearbeiteten Be-
bauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan 
„Boxbrunn-nördlich Am Eichholz“ nach Einarbeitung der Be-
richtigungen in der Begründung zu dem unter Tagesord-
nungspunkt 6.1 gefassten Beschlüssen als Satzung. Dabei 
handelt es sich lediglich um geringe Änderungen in der Be-
gründung. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja: 18  Nein: 0  Anwesend: 18   Persönlich beteiligt: 0   
 

7. 

20. Änderung des Regionalplans Region 

Nürnberg (7); Redaktionelle Anpassung des 

Regionalplans; Streichung von (Teil-)kapiteln 

des Regionalplans; Änderung Teilkapitel 

Landschaftliche Vorbehaltsgebiete (bisher: BI 

1.3.1, künftig 7.1.3.1); Änderung Teilkapitel 

Regionale Grünzüge (bisher: BI 2.1, künftig: 

7.1.3.2); Neuaufnahme Teilkapitel Trenngrün 

(künftig: 7.1.3.3) 

 

 

Sachverhalt 
 
Die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens (siehe hierzu 

TOP 7 der öffentlichen Sitzung vom 10.07.2017) beim Pla-
nungsverband Region Nürnberg eingegangenen Stellung-
nahmen wurden ausgewertet. Der Entwurf wurde abgeän-
dert und es erfolgt ein erneutes Beteiligungsverfahren.  
 
Mit Schreiben vom 14.12.2017 (Eingang: 08.01.2018) hat 
der Planungsverband Region Nürnberg den Markt Weisen-
dorf zur Stellungnahme im Zuge des erneuten Beteiligungs-
verfahren aufgefordert. Das Schreiben liegt als Anlage bei. 
 
Die Änderungen/Änderungsbegründung können unter fol-
gender Internetadresse eingesehen werden:  
www.planungsverband.region.nuernberg.de unter  „Aktuel-
les“ und www.regierung.mittelfranken.bayern.de unter „Ak-
tuelle Themen“. 
 
Die Stellungnahme ist bis spätestens 02.03.2018 abzuge-
ben.  
 

Beschluss 
 
Der Markt Weisendorf hat hinsichtlich der 20. Änderung des 
Regionalplans Region Nürnberg (7), Redaktionelle Anpas-
sung des Regionalplans, Streichung von (Teil-)kapiteln des 
Regionalplans, Änderung Teilkapitel Landschaftliche Vor-
behaltsgebiete (bisher B I 1.3.1, künftig 7.1.3.1), Änderung 
Teilkapitel Regionale Grünzüge (bisher: B I 2.1, künftig: 
7.1.3.2) und Neuaufnahme Teilkapitel Trenngrün (künftig: 
7.1.3.3) keine Einwände. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja: 18  Nein: 0  Anwesend: 18  Persönlich beteiligt: 0   
 

Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern  

 
Der erste Bürgermeister informiert über folgende Themen:  
- Sachstand Badweiher 
- Schuldenfreiheit des Marktes Weisendorf seit Don-

nerstag, 15.02.2018.  
 
Die im Anschluss an die öffentliche Sitzung von Bürgerin-
nen und Bürgern gestellten Anfragen an den ersten Bür-
germeister und an die Gemeinderatsmitglieder werden be-
antwortet. 
 

Ende der öffentlichen Sitzung: 21:10 Uhr 
 
Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern 
 
Die im Anschluss an die öffentliche Sitzung von Bürgerin-
nen und Bürgern gestellten Anfragen an den ersten Bür-
germeister und an die Gemeinderatsmitglieder werden be-
antwortet. 
 
Heinrich Süß   Eva Fröhlich 
Erster Bürgermeister  Schriftführung 
 

 

 

Öffnungszeiten des Rathauses Weisendorf 
 

 

Montag und 
Mittwoch bis Freitag 

 
8.00 bis 12.00 Uhr 

Dienstag 7.30 bis 12.00 Uhr 

Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr 
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Kirchliche Nachrichten 

 

Kath. Pfarrgemeinde St. Josef 
 

Samstag, 03. März, 3. Fastensonntag                  
Kollekte: Caritas  
16:45 Beichtgelegenheit  
17:00 Rosenkranz  
17:30 Hl. Messe, Gebetsgedenken:  
Für alle leb. und + Wohltäter der Gemeinde  

Sonntag, 04. März, 3. Fastensonntag, Fastenessen in 

Weisendorf                  
Kollekte:  Caritas  
10:30 Pfarr-/Familiengottesdienst mit Solibrotaktion  
         anschließend Fastenessen im Pfarrsaal  
18:00 Kreuzweg  

Dienstag, 06. März                  
SK Hl. Messe  

Mittwoch, 07. März                  
08:30 Hl. Messe  

Donnerstag, 08. März                  
Reu 18:30 Hl. Messe, Gebetsgedenken:  
Für verst. Angehörige Mayer u. Hahn  

Freitag, 9. März                  
SK 18:00 Hl. Messe , anschl. Anbetung, Gebetsgedenken:  
Für  + Hermann Eisen u. Annemarie Haas  
Für alle ++ der Familie Kommander  
 

- - - - - - - - - - - - 
 

Die neue Masche  
 
Das nächste Treffen findet am 05.03. und 19.03.2018 statt - 
danach ist Pause bis Herbst.  
Treffpunkt: 15 Uhr Jugendheim St. Josef Weisendorf, 1. OG 
 

 

Informieren und Diskutieren! 
 

Die evangelischen und katholischen  
Kirchengemeinden in Weisendorf 

laden ein zu einer Vortragsreihe  
im Winterhalbjahr 2017/18 
 

Wir laden herzlich ein zum nächsten Vortrag: 
 

„Die dunklen Seiten Gottes: Das menschliche Leiden im 

Angesicht Gottes - und was uns im Umgang damit hel-

fen kann.“ 
 

Referent:  Dr. Guy M. Clicqué, Pfarrer  

Termin:  Dienstag, 6. März 2018 
Zeit: 19.30 Uhr 
Ort: Evang. Gemeindesaal, Hauptstr. 12 
 
Der Eintritt ist frei 
 

- - - - - - - - - - - - 
 

 „Zwischen zwei Welten – Kinder im medialen Zeitalter“  

Film und Gespräch für Eltern und Interessierte. 
 
Referentin:  Renate Abeßer, Dipl. Sozialpädagogin 

Termin:  Dienstag, 13. März 2018 
Zeit: 19.30 Uhr 
Ort: Evang. Gemeindesaal, Hauptstr. 12 
 
Der Eintritt ist frei 
 

 

Einladung zum Mittwochs - Café 
 

am 07. März 2018 

   ab  9.00  bis 11.30  Uhr 
im Evang. Gemeindehaus          
Weisendorf, Hauptstraße 12. 

 
Mit dem Mittwochs-Café möchten wir Ihnen die Gelegenheit 
bieten, gemütlich zu frühstücken und Kontakte zu knüpfen.  
 

Diesmal mit einem Vortrag zum Thema: 
 

„Unser tägliches Brot gib uns heute“. 
 

Referentin ist Frau Irmgard Mitsam. 
 

Auf Ihr Kommen freuen sich 
Inge Muggenhöfer und Johanna Rath 
 

 

KISI – Club Weisendorf mit KISI-Schäfchen 
 

 Nächster KISI-Club Termin: 
Do., 08.03.2018, 16 – 18 Uhr  

Achtung! Treffpunkt 16.00 Uhr vor 

der kath. Kirche St. Josef 

 Nächster KISI-Schäfchen Termin: 
Do., 08.03.2018, 16.15 – 17.15 Uhr  

Achtung! Treffpunkt 16.00 Uhr vor der kath. Kirche 

St. Josef 
 

Wir freuen uns auch immer auf neue KISI-Club Begeisterte. 

Weitere Infos: Christine Feuerbach, Tel. 09135 / 728242 
 

 

Herzliche Einladung zum 

Weltgebetstag 

am Freitag, 2. März 2018 
 
In diesem Jahr kommen die Ideen für den 
Gottesdienst aus Surinam  

 „Gottes Schöpfung ist sehr gut! 
 

Surinam, wo liegt das denn? Das kleinste Land Süd-

amerikas ist so selten in den Schlagzeilen, dass viele Men-
schen nicht einmal wissen, auf welchem Kontinent es sich 
befindet.  

Der Weltgebetstag am 2. März 2018 bietet Gelegenheit, 
Surinam und seine Bevölkerung näher kennen zu lernen. 
„Gottes Schöpfung ist sehr gut!“ heißt die Liturgie surinami-
scher Christinnen, zu der Frauen in über 100 Ländern welt-
weit Gottesdienste vorbereiten. Frauen und Männer, Kinder 
und Jugendliche – alle sind eingeladen! Allein in Deutsch-
land werden wieder hunderttausende Besucherinnen und 
Besucher erwartet.  
Ein Zeichen globaler Verbundenheit sind die Kollekten und 
Spenden zum Weltgebetstag, die Mädchen und Frauen 
weltweit stärken. Neben der Arbeit von Partnerorganisatio-
nen in Afrika, Asien, Europa, dem Nahen Osten und Latein-
amerika, werden mit den Geldern zum Weltgebetstag 2018 
auch drei Projekte in Surinam unterstützt. 
(Lisa Schürmann, Weltgebetstag der Frauen – Deutsches 
Komitee e.V.) 
 

Der ökumenische Gottesdienst in Weisendorf findet um 

19:30 Uhr in der Evangelischen Kirche statt. Anschlie-
ßend gemütlicher Ausklang im Gemeindesaal.  
 

Wir freuen uns schon auf Ihr zahlreiches Erscheinen!  
Das Vorbereitungsteam 
 

Vortragsreihe 

unserer Kirchen 
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Weisendorf  
 

Freitag, 02.03.2018 
15.30 Uhr bis 17.00 Uhr Kindergruppe für 6- bis 10-Jährige,  
im Gemeindehaus. 

!19.00 Uhr!  Ökumenischer Gottesdienst zum Weltge-

betstag 

Sonntag, 04.03.2018 - Okuli -   
9.30 Uhr Gottesdienst, gleichzeitig Kindergottesdienst. An-
schließend Kirchenkaffee im Gemeindehaus. 

Montag, 05.03.2018 
15.45 Uhr bis 16.45 Uhr Kinderchor, im Gemeindesaal 
17.45 Uhr Posaunenchorprobe für Nachwuchsbläser 
18.00 Uhr Bastelgruppe 
19.00 Uhr Posaunenchorprobe 
20.00 Uhr Kirchenchorprobe 

Dienstag, 06.03.2018 
19.30 Uhr Vortrag im Gemeindesaal: „Die dunklen Seiten 
Gottes…“ 
20.00 Uhr Hauskreis „Horizont“.  
Thema: „Markus 4: Vom Sinn der Gleichnisse“.  
Kontakt: Fam. Bindner, Tel. 09135/729664. 

Mittwoch, 07.03.2018 
9.00 Uhr bis 11.30 Uhr „Mittwochs-Café“, im Gemeindehaus 

Donnerstag, 08.03.2018 
9.30 bis 11.00 Uhr Mutter-Kind-Gruppe „Zwergentreff“ –  
für Kinder bis 3 Jahre, im Gemeindesaal.  
Kontakt: A. Pickart, Tel. 0176/22727164  
 

19.00 Uhr Passionsandacht 
 

Seniorenkreis 
Liebe Senioren, 

wir laden herzlich ein am Freitag, dem 09.03.2018 um 

14.30 Uhr zum Seniorennachmittag in den evangelischen 
Gemeindesaal. Frau Johanna Rath bringt uns "Fit in den 
Frühling". 
Auf Ihr Kommen freut sich 
Ihr Mitarbeiter-Team 

 

 
am Sonntag, 11. März 2018 von 10:30 bis 16:00 Uhr  

im evangelischen Gemeindehaus, Hauptstr. 12. 
 

Wir bieten an: Kreatives zu Ostern und vieles mehr 
 

Sie haben die Möglichkeit, bei uns in geselliger Runde ge-

gen Spende Mittag zu essen und/oder sich bei Kaffee, He-

fegebäck und Kuchen zu stärken. 
 

Wir freuen uns besonders, dass die Schüler vom  Musik-

studio Ekkehard Koch’ ab 10.45 Uhr bis 12.00 Uhr den 

Basar musikalisch umrahmen werden. 
 

Den Erlös aus Verkauf und Spenden werden wir für die In-

nenrenovierung unserer Weisendorfer Kirche zur Verfü-
gung stellen. 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Die Bastelgruppe  
der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Weisendorf 
 

Sie wünschen nähere Informationen zu unseren Aktivitäten oder 
Veranstaltungen? 
Kontakt über das Pfarramtsbüro (09135/1377) oder  
Frau Rösler (09135/723046). 

 

 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Rezelsdorf 
 

 

Dienstag, 06.03.2018 
19.00 Uhr Passionsandacht – mitgestaltet vom Projektchor  
„Time Change“. 
 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Kairlindach  
 

Freitag, den 02.03.2018 

19.30 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag aus Surinam  
in Großenseebach Kirche St. Michael.  
Thema: „Gottesschöpfung ist sehr gut“  
mit anschl. Beisammensein 

Sonntag, den 04.03.2018 

09.30 Uhr Gottesdienst in Kairlindach (Pfrin. M. Reichel) 

11.00 Uhr Taufgottesdienst 

Montag, den 05.03.2018 

15.00 Uhr Geselliger Nachmittag im Veit-vom Berg Haus 

Dienstag, den 06.03.2018 

19.30 Uhr Einführung in das „kontemplative Gebet“ im  
                Veit-vom Berg-Haus in Großenseebach 

20.00 Uhr Elternabend für die Konfirmation 2018 
                in der Pfarrscheune Kairlindach 

Mittwoch, den 07.03.2018 

14.30 Uhr Mütterkreis in Kairlindach  

19.30 Uhr Passionsandacht 

20:00 Uhr „Europa er-lesen „ Thema: Polen.  
Ein Leseabend in Großenseebach im Veit-vom-Berg-Haus  
mit Gisela Gildemeister 

Donnerstag, den 08.03.2018 

09.30 Uhr Mutter-Kind-Gruppe in Großenseebach,  
                Veit-vom-Berg-Haus 

Freitag, den 09.03.2018 

15.30 Uhr FABS in Großenseebach (1.-3. Klasse) 

17.00 Uhr FABS in Großenseebach (ab 4. Klasse und älter) 

19.30 Uhr Filmabend für Konfirmanden 
 

- - - - - - - - - - - - 
 

Europa Er-lesen 
 

Lese-Abend Polen mit Gisela Gildemeister 

Mittwoch, 7. März 2018 um 19.30 Uhr 
  
„Wir Strebermigranten“ von Emilia Smechowsky 
                                                       
Die fünfjährige Emilia war noch Emilka, als ihre Eltern sie 
eines Abends ins Auto setzten -raus aus dem grauen Po-
len, nach Westberlin. Das war 1988. Kurz darauf hatte sie 
einen neuen Namen, eine neue Sprache, ein neues Land. 
Nur zwei Jahre später waren sie Deutsche, und aus dem 
Traum war der tägliche Kampf geworden, nur nicht aufzufal-
len, sich perfekt zu integrieren. Aus keinem Land sind in 
den vergangenen Jahrzehnten mehr Menschen nach 
Deutschland gekommen als aus Polen. Und keine andere 
Einwanderer-Gruppe war so sehr darauf bedacht sich un-
sichtbar zu machen 
„Wir Strebermigranten“, von Emilia Smechowsky ist die 
persönliche Geschichte einer kollektiven Erfahrung, der E-
milia letzten Endes aber eine überraschende Wendung gibt.  
 
Ort: Veit-vom-Berg-Haus, Gartenstr. 43, 91091 Großensee-
bach 
Veranstalter: Kirchengemeinde Kairlindach Tel.09135-8213, 
in Koopertation mit beE Erlangen     
 

 

Kreuz&Quer –  

Evangelische Gemeinde Weisendorf 

lädt Sie herzlich ein… 
 

Freitag, 2. März 

18:30 Fishermen Jugendkreis 

Samstag, 3. März 

10:30 Wawikis 
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Sonntag, 4. März 

11:00 Brunch-Gottesdienst  
Parallel Kindergottesdienst für Kinder von 4-12 Jahren. 
Eltern mit Kindern bis 3 Jahren können den Gottesdienst im 
Eltern-Kind-Raum verfolgen! 

 

PROCHRIST 2018 – Die Themenwoche „Unglaublich?“ 
 

Im Motto der Themenwoche „Unglaublich?“ steckt das Wort 
„glaub ich?“, denn wir möchten den Glauben zum Thema 
machen. Wie ein roter Faden wird sich das apostolische 
Glaubens-bekenntnis durch die Themenwoche ziehen. Da-
rin ist in Kürze formuliert, was Christen glauben und was 
uns über die Grenzen verschiedener Konfessionen hinweg 
verbindet: Der Glaube an Gott, der die Welt geschaffen hat 
und jeden Menschen unendlich liebt. 
Darum geht es bei PROCHRIST:  

 Was heißt Glauben an Gott für uns heute? 

 Was wird uns durch den christlichen Glauben ge-

schenkt? 

 Wie hilft uns der Glaube zum Leben und zum Ster-

ben? 
Neben Impulsen und der Einladung zum Glauben wird es 
Musik, Interviews, künstlerische Darbietungen, Ge-
sprächsangebote und ein Bistro geben.  

11.-17. März, täglich um 19:15 – Wir freuen uns auf Sie! 

 
Kontakt: www.kreuz-quer.com 

 

 

Vereinsnachrichten 

 

Frühjahrs-Sommer-Second-Hand-Basar 
in der Mehrzweckhalle, Reuther Weg 6  
in Weisendorf 

 

Abends:  

Freitag, den 02.03.2018 von 18.30 – 20.30 Uhr 
Vormittags:  

Samstag, den 03.03.2018 von 10.00 – 11.00 Uhr 

 

 
 

ASV Weisendorf e.V. 
 
Donnerstag 01.03.2018 
19.30 Uhr ASV Weisendorf – SV Baiersdorf 
Samstag 03.03.2018 
16.00 Uhr DTV Diespeck – ASV Weisendorf Damen 
Sonntag 04.03.2018 
12.30 Uhr  ASV Weisendorf 2 – Vds Spardorf 
 

Spiele unter Vorbehalt, Änderungen möglich 
Weitere Infos und Termine können sie auch 
unter www.asv-weisendorf.de erfahren. 
 

Die nächste Vorstandschaftssitzung findet am 

05.03.2018 um 19.30 Uhr im Sportheim des ASV 

Weisendorf statt. 

 

 
 
 

Jagdversammlung der Jagdgenossenschaft Hes-

selberg 

 

Einladung zur nichtöffentlichen Jagdversammlung 
der Jagdgenossenschaft Hesselberg am Samstag, 

den 17.03.2018 um 19.00 Uhr im Gasthof Jägersruh 
in Hesselberg. 
 
Tagesordnung: 
 
1. Eröffnung, Begrüßung und Bericht des 1. Vor-

standes 
2. Bekanntmachung der Niederschrift 2017 
3. Bericht des Kassiers 
4. Bekanntgabe der Rechnungsprüfung                                 

– Entlastung der Vorstandschaft –  
5. Jagdpachtverlängerung 
6. Verwendung des Jagdpachtes 
7. Wünsche und Anträge 

 

Hinweis: Nach §3 der Satzung der Jagdgenossen 
sind die Jagdgenossen vor Ausübung ihrer Mitglieds-
rechte verpflichtet, Veränderungen im Grundstücksei-
gentum unter Vorlage eines Grundbuchauszuges der 
Jagdgenossenschaft nachzuweisen. 

 

 

Jagdgenossenschaft Oberlindach-Schmiedelberg-

Boxbrunn  
 

Einladung zur nichtöffentlichen Jagdgenossen-

schaftsversammlung am Freitag, den 02.03.2018  
um 19:30 Uhr im Feuerwehrhaus Oberlindach 
 
Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung 
2. Genehmigung der Niederschrift über die Jagd-

versammlung vom 10.03.2017 
3. Wahl eines Schriftführers 
4. Kassenbericht und Bericht der Rechnungsprüfer 
5. Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassen-

führers 
6. Beschlussfassung über die Verwendung des 

Reinertrags der Jagdnutzung 
7. Antrag auf Austritt eines Jagdpächters aus dem 

bestehenden Jagdpachtvertrag 
8. Bericht des Jagdvorstehers 
9. Verschiedenes 

 
Die Vorstandschaft bittet alle Jagdgenossen Verände-
rungen in ihrem Grundeigentum oder ihrer Bankver-
bindung umgehend mitzuteilen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Mümmler, Jagdvorsteher 
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Jagdgenossenschaft  Weisendorf – Reinersdorf – 

Reuth 

 

Einladung zur nichtöffentlichen Jagdversammlung 

am Di., 06. März 2018 um 19:00 Uhr im Gemein-
schaftsraum der Kapelle in Reuth 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung und Bericht des Jagdvorstehers 
2. Grußworte des Bürgermeisters und der Jagd-

pächter 
3. Bericht des Kassiers 
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der 

Vorstandschaft 
5. Verwendung des Jagdschilling 
6. Antrag der Jagdpächter auf Jagdpachtverlänge-

rung von 2019 – 2028 mit Vertragsanpassung 
7. Wünsche und Anträge 

 

Hinweis: Nach §3 der Satzung der Jagdgenossen 
sind die Jagdgenossen vor Ausübung ihrer Mitglieds-
rechte verpflichtet, Veränderungen im Grundstücksei-
gentum unter Vorlage eines Grundbuchauszuges der 
Jagdgenossenschaft nachzuweisen. 
 
Anschließend gemütliches Beisammensein. 
 
Hierzu ergeht an alle stimmberechtigten Grundbesit-
zer und deren Altsitzer recht herzliche Einladung! 
 
Klaus Ebersberger, Jagdvorstand 
 

 

Mitgliederversammlung 
 
TC 98 Weisendorf e.V. 
 
Liebe Mitglieder des TC 98,  
hiermit laden wir Euch zu unserer diesjährigen Mitglie-
derversammlung herzlich ein. 
 
Wann :  Freitag, 16.03.2018 um 19:30 Uhr 
Wo :  „Bürgerstuben“, Reuther Weg 6, Weisendorf  
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 
2. Feststellung der satzungsgemäßen Ankündigung 

und Einladung 
3. Verabschiedung des Protokolls zur Mitgliederver-

sammlung 2017 
4. Bericht des 1. Vorsitzenden 
5. Bericht des Sportwartes 
6. Bericht des Jugendwartes 
7. Bericht der Kassenführerin  
8. Bericht der Kassenprüfer 
9. Entlastung des Vorstandes 
10. Fragen und Antworten 
11. Wahl des 1. Vorsitzenden und des Sportwartes 
12. Schlusswort 

 
Wir freuen uns über rege Beteiligung 
Eure TC 98 Vorstandschaft 
 

Ortsgruppe Seebachgrund 

im Bund Naturschutz in Bayern 
 

Amphibienwanderungen                          
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

die Amphibienwandersaison steht unmittelbar bevor. 
Kröten, Frösche und Molche kriechen und hüpfen bald 
wieder über unsere Straßen! 
 

Die Ortsgruppe Seebachgrund betreut auch heuer 
wieder den Übergang an der Straße zwischen 
Boxbrunn und Ailersbach. 
 

Zu dieser Aktion suchen wir engagierte und interes-
sierte Amphibien-Fans, die uns bei dieser wichtigen 
Arbeit unterstützen möchten. 
 

Zur Erläuterung: 

- Eine BN-Mitgliedschaft ist nicht erforderlich, 

- Versicherungsschutz ist gewährleistet, 

- eine Einweisung erfolgt, bzw. ein erfahrener 
„Amphibiensammler“ wird die Aktion begleiten. 

 

Noch ein Hinweis: 
Liebe Autofahrer achten Sie bitte an derartigen Über-
gängen (Krötenzäunen) nicht nur auf die Amphibien, 
sondern auch auf die Helfer, die hier unterwegs sind! 
 

Sie können sich unter der Telefonnummer 09135 
799542 anmelden und auch weitere Informationen be-
kommen. 
 

Ihr Ortsgruppe Seebachgrund 
 

 

Freiwillige Feuerwehr Rezelsdorf 
 

Zu unserem diesjährigen Schafkopfrennen laden wir 
alle Kartlfreunde recht herzlich ein. Beginn ist am Frei-

tag, den 02.03.2018 um 19.30 Uhr im Gasthaus Lunz 
in Rezelsdorf. Der Eintritt kostet 9 Euro. 
 

1. Preis sind 150 Euro in bar und viele weitere tolle 
Preise. 
 

Wir freuen uns auf Euer Kommen. 
Die Vorstandschaft 
 

 

Hinweis zum Amtsblatt 
 

Der Redaktion des Amtsblattes des Marktes Weisen-
dorf gehen immer wieder teils sehr umfangreiche Bei-
träge zur kostenlosen Veröffentlichung zu.  
 

Aus Kostengründen ist der Inhalt des Amtsblattes auf 

das WESENTLICHE (Was/Wann/Wo/Rückfragen) zu 
begrenzen. 
 

Wir behalten uns in Zukunft Kürzungen vor und bitten 
um Verständnis! 
 

Die Redaktion 
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Amt für Freizeit und Kultur  

 Kontakt und Information: 

Amt für Freizeit und Kultur 

Markt Weisendorf   

Gerbersleite 2    

91085 Weisendorf (Rathaus)  

Tel.:  09135/7120-29/ -39 

E-Mail: freizeitamt@weisendorf.de 

Weitere Infos unter www.weisendorf.de 

Am Donnerstag, 08.03.18 ist das Amt für Frei-
zeit und Kultur wegen einer internen Schulung 
ganztägig geschlossen. 
_________________________________ 

JUGENDTREFF ID Club 
Immer am Freitag! Immer ab 18:00 Uhr 
im Jugendraum der Mehrzweckhalle                                    
Achtung: am 02.03. bleibt der Jugendtreff geschlossen! 

Offene Werkstatt  
Jeden Mittwoch von 16:00 – 18:00 Uhr ist  im Jugendraum 
der Mehrzweckhalle was los.  
Vorankündigung: Am Mittwoch, 14.03.2018 bleibt die Of-
fene Werkstatt geschlossen! 
 

Kinder und Jugend 

KlingKlangMinis (mit Begleitung) 12-24 Monate 
Musikalische Frühförderung mit Babyzeichensprache  

Wir singen gemeinsam viele Lieder und verknüpfen die 
Worte mit Handzeichen. Wir lernen  tanzen, Fingerspiele 
und Kniereiter für zuhause. 
Montag: 19.03.2018,  9.15 – 10.00 Uhr, 
8 x 45 Minuten, Kosten 64,-- € 
Jugendraum, Reuther Weg 6 

___________________________________________ 
 
KlingKlangKids (mit Begleitung) 2 - 3,5 Jahren 
Musikalische Frühförderung für Kinder  

Die Schwerpunkte liegen beim gemeinsamen Singen, ein-
fachen Kreistänzen und Bewegungsliedern, 
kleinen Rhythmusübungen, Vorstellung verschiedener 
Klänge - wie Gitarre, Klangstäbe, Rassel und Glöckchen. 

Montag: 19.03.2018, 14.45 -15.30 Uhr,  
8x 45 Minuten, Kosten 64,-- € 
Gymnastikraum, GS1, Weisendorf 

Familien 

Ostereier bemalen 
Für Familien mit Kindern ab 3 Jahren 

Wir bemalen in gemütlicher Atmosphäre zusammen Eier. 
Sie können gerne ausgeblasene Eier mitbringen, ansonsten 
haben wir Plastikeier vor Ort.  

Montag: 19.03.2018      15.00-17.00 Uhr, 
Gebühr 5,-- Euro, Jugendraum, Reuther Weg 6 

Anmeldung erforderlich. 
 

 

 

 

 

Erwachsene + 

Im aktuellen Programmheft: Angebote für Erwachsene!!!! 

Zentangle – ein Workshop  

Kritzeln und malen Sie bei einem konzentrierten Telefonat 
oder in einer Besprechung auch vor sich hin? Genau dieses 
Phänomen ist Ausgangslage von Zentangle. Auf  einem klei-
nen Rechteck von 9 x 9 cm wird mit Konzentration und in-
nerer Ruhe gezeichnet. Am Ende sind Sie überrascht von Ih-
rem kleinen Kunstwerk. 

Freitag, 16.03.2018 , 15.00 – 18.00 Uhr,  

MZH, Bürgerstuben, Reuther Weg 6,  Gebühr 25 € 

____________________________________________ 

Natürlich schön – Kosmetikworkshop 

Haben Sie Schminkutensilien zuhause, bei denen Sie nicht 
wissen, wie Sie sie am besten anwenden sollen? Brauchen 
Sie neue Anregungen und Tipps für ein gepflegtes Ausse-
hen? An einem Freitagnachmittag geht’s rund um das The-
ma „Schönheit“, mit praktischen Übungen und wertvollen 
Tricks. 

Freitag, 23.03.2018, 15:00 – 18:00 Uhr  

MZH, Bürgerstuben, Reuther Weg 6,   

Gebühr 27 € (inkl. Material) 

Kultur 

Eine Bilderreise durch Island mit Josef Röhrle  

Geysire und Trolle – Island bietet Naturerlebnisse pur und 
lässt Platz für viel Fantasie. Begleiten Sie Josef Röhrle auf ei-
ner Reise quer durch Island am 

Donnerstag, 15.03., 18.30 Uhr in den Bürgerstuben, 
Reuther Weg  6, Weisendorf 

Statt Eintritt wird um eine Spende für soziale Projekte gebe-
ten. 

Mehrgenerationenhaus 

KINDERKINO – Überraschungsfilm,  FSK 6 
Freitag, 09.03.2018    18.00 – 20.00 Uhr 

Ein Animationsfilm über einen Bösewicht, der auch das 
Glück im Leben sucht.  

Jugendraum, Mehrzweckhalle, Reuther Weg 6 
Keine Anmeldung erforderlich! Kostenlos. 
________________________________________________ 

Kino und Kaffee für Erwachsene+ 
„Überraschungsfilm“ 

Eine erfrischende Romantikkomödie über zwei königliche 
Schwestern auf einer  ereignisreichen Reise durch die Nacht 

Freitag, 09.03.2018    16.00 – 18.00 Uhr 
Kostenlos, Bürgerstube, Reuther Weg 6 

Plakate für die einzelnen Überraschungsfilme hängen im Ju-
gendclub und in den Bürgerstuben aus. Oder fragen Sie di-
rekt bei uns  nach!  
 
 

 
 
 

mailto:freizeitamt@weisendorf.de
http://www.weisendorf.de/

